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§ 17 E-GovG für personenbezogene
Daten aus Registern

 E-GovG - E-Government-Gesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 24.07.2024

1. (1)Soweit die Richtigkeit der im Zentralen Melderegister gespeicherten personenbezogenen Daten zum

Personenstand und zur Staatszugehörigkeit von den Meldebehörden durch Einsicht in die entsprechenden

Dokumente (Standarddokumente) geprüft wurde, haben sie dies dem Zentralen Melderegister mitzuteilen,

worauf die erfolgte Prüfung im Zentralen Melderegister in geeigneter Weise elektronisch lesbar anzumerken ist.

Diese Anmerkung kann vom Betroffenen auch außerhalb eines Meldevorgangs verlangt werden, wenn er der

Meldebehörde die Richtigkeit eines Meldedatums durch Vorlage der entsprechenden Dokumente nachweist.

2. (2)Ist von Behörden die Richtigkeit von personenbezogenen Daten zu beurteilen, die in einem elektronischen

Register eines Verantwortlichen des öffentlichen Bereichs enthalten sind, haben sie nach Maßgabe der

technischen Möglichkeiten, wenn die Einwilligung des Betroffenen zur Datenermittlung oder eine gesetzliche

Ermächtigung zur amtswegigen Datenermittlung vorliegt, die Datenermittlung im Wege des Datenfernverkehrs,

sofern dies erforderlich ist, selbst durchzuführen. Die Behörde hat den Betroffenen auf die Möglichkeit der

Einwilligung zur Datenermittlung hinzuweisen. Die Datenermittlung ersetzt die Vorlage eines Nachweises der

personenbezogenen Daten durch die Partei oder den Beteiligten. Elektronische Anfragen an das Zentrale

Melderegister sind im Wege des § 16a Abs. 4 MeldeG zu behandeln.

3. (3)Die Betroffenen können von der elektronischen Verfügbarkeit geprüfter Meldedaten Gebrauch machen, indem

sie

1. 1.in Verfahren, in welchen die Vorlage von Standarddokumenten im Sinne des Abs. 1 erforderlich ist, in die

Beschaffung der benötigten personenbezogenen Daten aus dem Zentralen Melderegister einwilligen.

(Anm.: Z 2 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 117/2024)
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